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Auf Grund des § 47 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der 
Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III § 1 Nummer 3 des 
Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 15. November 2022 (GVBl. S. 621) geändert 
worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
Die Verordnung über die Gewährung von Erschwerniszulagen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 (BGBl. I 
S. 3497), die zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 15. Novem-
ber 2022 (GVBl. S. 621) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zum 2. Titel des 2. Abschnitts wird wie folgt 
gefasst:
„2. Titel – Zulagen für Tätigkeiten in Todes- und Brander-
mittlungssachen, für den Einsatz in einer Alarmhundert-
schaft, für den Einsatz zu besonderen Einsatzanlässen als 
Zugleichaufgabe, für die Begleitung von Rückführungen 
auf dem Luftweg und für Tätigkeiten im Rettungsdienst“.

b) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt gefasst:
„§ 9   Zulage für den Einsatz in einer Alarmhundertschaft 

oder den Einsatz zu besonderen Einsatzanlässen als 
Zugleichaufgabe“.

c) Nach der Angabe zu § 9 werden folgende Angaben eingefügt:
„§ 9a  Zulage für die Begleitung von Rückführungen auf 

dem Luftweg
§ 9b Zulage für Tätigkeiten im Rettungsdienst“.

d) Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:
„§ 22 Zulage für besondere Einsätze“.

e) Nach der Angabe zu § 23b wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 23c  Zulage für die Sachbearbeitung von Kinderporno-

grafie und sexuellem Missbrauch von Kindern“.
f) Die Angabe „§§ 23c bis 23n (weggefallen)“ wird durch die 

Angabe „§§ 23d bis 23n (weggefallen)“ ersetzt.
2. Die Überschrift des 2. Titels des 2. Abschnitts wird wie folgt 

gefasst:
„2. Titel

Zulagen für Tätigkeiten in Todes- und Brandermittlungssa-
chen, für den Einsatz in einer Alarmhundertschaft, für den Ein-
satz zu besonderen Einsatzanlässen als Zugleichaufgabe, für die 
Begleitung von Rückführungen auf dem Luftweg und für Tätig-
keiten im Rettungsdienst“.

3. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 
Zulage für den Einsatz in einer Alarmhundertschaft oder 

den Einsatz zu besonderen Einsatzanlässen als Zugleichaufgabe
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte er-

halten für jeden Einsatz
1. in einer Alarmhundertschaft oder
2. für die Wahrnehmung von durch die Dienstbehörde festge-

legten Funktionen im Rahmen von besonderen Einsatzan-
lässen

eine Zulage nach Absatz 2.

(2) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt für jeden Einsatz 22,30 
Euro. Die Zulage wird für maximal 36 Einsätze pro Kalender-
jahr gewährt.

(3) Bei gleichzeitigem Vorliegen der Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Nummer 1 und 2 für denselben Einsatz wird der Zula-
genbetrag nach Absatz 2 Satz 1 nur einmal gewährt.“

4. Nach § 9 werden die folgenden §§ 9a und 9b eingefügt:

„§ 9a 
Zulage für die Begleitung von  

Rückführungen auf dem Luftweg
(1) Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte er-

halten für die Begleitung von Rückführungen auf dem Luftweg 
eine Zulage. Die Rückführung auf dem Luftweg beginnt mit 
dem Schließen der Außentüren des Luftfahrzeugs und endet mit 
der Übergabe des Rückzuführenden an die Behörden des Ziel-
staates.

(2) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt bei 
1. einer innereuropäischen Rückführung 70 Euro,
2. einer außereuropäischen Rückführung 100 Euro.

(3) Zwingen außergewöhnliche Umstände zu einer begleite-
ten Rückkehr des Rückzuführenden nach Deutschland, wird die 
Zulage nicht erneut gewährt. Wird die Rückführungsmaßnahme 
nach dem Schließen der Außentüren des Luftfahrzeugs abgebro-
chen, steht mindestens die Zulage nach Absatz 2 Nummer 1 zu.

§ 9b 
Zulage für Tätigkeiten im Rettungsdienst

(1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechnischen Diens-
tes erhalten eine Zulage, wenn sie ein Rettungsmittel nach § 9 
Absatz 1 des Rettungsdienstgesetzes vom 8. Juli 1993 (GVBl. 
313), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 12. Oktober 
2020 (GVBl. S. 807) geändert worden ist, in der jeweils gelten-
den Fassung besetzen.

(2) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt 5 Euro und wird für jede 
berichtspflichtige Alarmierung in einer Schicht gezahlt. Bei 
Fehleinsätzen von Rettungsmitteln nach § 9 Absatz 1 des Ret-
tungsdienstgesetzes, während derer keine Aufgaben des Ret-
tungsdienstes gemäß § 2 des Rettungsdienstgesetzes wahrge-
nommen werden, ist eine Zahlung der Zulage ausgeschlossen.

(3) Beamtinnen und Beamte auf Widerruf erhalten die Zulage 
nach Absatz 1 ab dem dritten Jahr ihres Vorbereitungsdienstes 
ebenfalls, wenn sie an Einsätzen im Rettungsdienst teilnehmen.

(4) Diese Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2025 
außer Kraft. Die Anwendung und Auswirkungen dieser Rege-
lung werden evaluiert und der Evaluationsbericht wird dem Ab-
geordnetenhaus spätestens bis zum 30. Juni 2024 vorgelegt.“

5. § 22 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 22 
Zulage für besondere Einsätze“.

b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „Fahndung, Aufklä-
rung und Observation (FAO) 418,13 Euro monatlich“ die 
Wörter „und für den Einsatz in einer Observationsgruppe 
beim Nachrichtendienst 388,00 Euro monatlich“ und nach 
den Wörtern „in der Operativen Gruppe Schleuser (LKA 
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425 GE Schleuser SG 3)“ die Wörter „, in der Operativen 
Gruppe LKA 44 GE Zig, in der Operativen Gruppe Brenn-
punktermittlungen Direktion 5 K 44,“ eingefügt.

c) In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „und 8“ gestrichen.
6. Nach § 23b wird folgender § 23c eingefügt:

„§ 23c 
Zulage für die Sachbearbeitung von Kinderpornografie 

und sexuellem Missbrauch von Kindern
Beamtinnen und Beamte des LKA 13, die überwiegend im 

Bereich der Sachbearbeitung von Kinderpornografie und sexu-
ellem Missbrauch von Kindern verwendet werden, erhalten eine 
Zulage von 200 Euro monatlich.“

7. Die Angabe „§§ 23c bis 23n – aufgehoben –“ wird durch die 
Angabe „§§ 23d bis 23n – aufgehoben –“ ersetzt.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 in 

Kraft.

Berlin, den 10. Januar 2023

Der Senat von Berlin

Franziska  G i f f e y
Regierende Bürgermeisterin

Daniel  W e s e n e r
Senator für Finanzen
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